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CEF-MASSNAHMEN FELDLERCHE:  ALS AUSGLEICH FÜR DEN VERLUST VON EINEM FELDLERCHENREVIER SIND ALS VORGEZOGENE AUSGLEICHSMASSNAHMEN LERCHENFENSTER UND EIN ACKERBRACHE- ODER BLÜHSTREIFEN ANZULEGEN. ES SIND VERTRÄGE ZWISCHEN VORHABENTRÄGER UND LANDWIRTEN GEM. DEN NACHSTEHENDEN ANFORDERUNGEN ZU SCHLIESSEN UND DIE MASSNAHMEN ENTSPRECHEND DURCHZUFÜHREN. DIE SICHERUNG DER MASSNAHMEN ERFOLGT DURCH INSTITUTIONELLE SICHERUNG (INKL. DOKUMENTATION) ÜBER DEN LANDSCHAFTSPFLEGE- VERBAND STRAUBING-BOGEN (SCHULDRECHTLICHE VEREINBARUNG). LERCHENFENSTER (PRO BRUTPAAR) 8 FELDLERCHENFENSTER (JE MIND. 20 M²) IM RÄUMLICH-FUNKTIONALEN ZUSAMMENHANG ZUM VORHABEN (MAX. 1,5 KM RADIUS ZUM ZUGRIFFSGEBIET) JÄHRLICHER FLÄCHENWECHSEL MÖGLICH; ANLAGE IM WINTERGETREIDE DURCH ANHEBE DER SAATMASCHINE. MAX. 5 FENSTER PRO HA EINSATZ VON DÜNGER UND PFLANZENSCHUTZMITTEL IM GESAMTEN FELDSTÜCK ZULÄSSIG KEINE MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG IM GESAMTEN FELDSTÜCK ZULÄSSIG KEINE BEWIRTSCHAFTUNG VOM 01.03. BIS 31.06. MIND. 100 M ABSTAND ZU VERTIKALKULISSEN UND STRASSEN, MIND. 25 M ZUM FELDRAND, KEINE ANLAGE IN UND AN FELDGASSEN ACKERBRACHE ODER BLÜHSTREIFEN (PRO BRUTPAAR) GESAMTFLÄCHE MIND. 2.000 M² (BREITE MIND. 10 M) IM RÄUMLICH-FUNKTIONALEN ZUSAMMENHANG ZUM VORHABEN (MAX. 2,0 KM RADIUS ZUM EINGRIFFSGEBIET) MINDESTENS ZWEI JAHRE AUF DERSELBEN FLÄCHE, DANN FLÄCHENWECHSEL MÖGLICH a. BRACHESTREIFEN: BRACHESTREIFEN: ANLAGE DURCH FEHLENDE EINSAAT: DER AUFKOMMENDE  PFLANZENBEWUCHS IST IM ZEITRAUM VOM 01.08. BIS 31.10.  MITTELS GRUBBER, EGGE ODER BODENFRÄSE ZU ENTFERNEN, ANSONSTEN KEINE BEWIRTSCHAFTUNG.  KEIN EINSATZ VON DÜNGER UND PFLANZENSCHUTZMITTEL, KEINE NUTZUNG/MAHD IM ZEITRAUM VOM 15.03. BIS ZUM 31.07. ODER b. BLÜHSTREIFEN: BLÜHSTREIFEN: ANSAAT MIT FÜR DEN NATURRAUM TYPISCHEN BLÜHMISCHUNGEN (AUTOCHTHONES SAATGUT). AUSBRINGEN VON HÖCHSTZENS  50-70 % DER REGULÄREN SAATGUTMENGE. KEIN EINSATZ VON DÜNGER UND PFLANZENSCHUTZMITTEL. KEINE NUTZUNG/MAHD IM ZEITRAUM VOM 15.03. BIS ZUM 31.07. JÄHRLICHER PFLEGESCHNITT IM ZEITRAUM VOM 01.08. BIS 15.10. VON MIND. 50 % DER FLÄCHE (MIT JÄHRLICH WECHSELNDEM  BRACHE-BEREICH), GGF. BODENBEARBEITUNG ODER NEUANSAAT. ZEITLICHE VORGABE BEGINNEN DIE BAUMASSNAHMEN WÄHREND DER BRUTPHASE  (01.03. BIS 30.06.) MÜSSEN DIE CEF-MASSNAHMEN VOR DEM 01.03. VOLLSTÄNDIG FUNKTIONSFÄHIG SEIN. BEGINNT DER  EINGRIFF SPÄTER IM JAHR, MÜSSEN DIE CEF-MASSNAHMEN  SPÄTESTENS ZUM DARAUFFOLGENDEN 01.03. VOLLSTÄNDIG  FUNKTIONSFÄHIG SEIN.
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BLICKRICHTUNG DER SCHNITTE A-A` UND B-B'
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GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLANES SONDERGEBIET "FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGE HOFDORF" (SATZUNGSBESCHLUSS VOM 10.08.2017)
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ÜBERSCHNEIDUNGSFLÄCHE MIT DEM GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLANES DER BESTEHENDEN FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGE
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CEF-MASSNAHMEN FELDLERCHE:  ALS AUSGLEICH FÜR DEN VERLUST VON EINEM FELDLERCHENREVIER SIND ALS VORGEZOGENE AUSGLEICHSMASSNAHMEN LERCHENFENSTER UND EIN ACKERBRACHE- ODER BLÜHSTREIFEN ANZULEGEN. ES SIND VERTRÄGE ZWISCHEN VORHABENTRÄGER UND LANDWIRTEN GEM. DEN NACHSTEHENDEN ANFORDERUNGEN ZU SCHLIESSEN UND DIE MASSNAHMEN ENTSPRECHEND DURCHZUFÜHREN. DIE SICHERUNG DER MASSNAHMEN ERFOLGT DURCH INSTITUTIONELLE SICHERUNG (INKL. DOKUMENTATION) ÜBER DEN LANDSCHAFTSPFLEGE- VERBAND STRAUBING-BOGEN (SCHULDRECHTLICHE VEREINBARUNG). LERCHENFENSTER (PRO BRUTPAAR) 8 FELDLERCHENFENSTER (JE MIND. 20 M²) IM RÄUMLICH-FUNKTIONALEN ZUSAMMENHANG ZUM VORHABEN (MAX. 1,5 KM RADIUS ZUM ZUGRIFFSGEBIET) JÄHRLICHER FLÄCHENWECHSEL MÖGLICH; ANLAGE IM WINTERGETREIDE DURCH ANHEBE DER SAATMASCHINE. MAX. 5 FENSTER PRO HA EINSATZ VON DÜNGER UND PFLANZENSCHUTZMITTEL IM GESAMTEN FELDSTÜCK ZULÄSSIG KEINE MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG IM GESAMTEN FELDSTÜCK ZULÄSSIG KEINE BEWIRTSCHAFTUNG VOM 01.03. BIS 31.06. MIND. 100 M ABSTAND ZU VERTIKALKULISSEN UND STRASSEN, MIND. 25 M ZUM FELDRAND, KEINE ANLAGE IN UND AN FELDGASSEN ACKERBRACHE ODER BLÜHSTREIFEN (PRO BRUTPAAR) GESAMTFLÄCHE MIND. 2.000 M² (BREITE MIND. 10 M) IM RÄUMLICH-FUNKTIONALEN ZUSAMMENHANG ZUM VORHABEN (MAX. 2,0 KM RADIUS ZUM EINGRIFFSGEBIET) MINDESTENS ZWEI JAHRE AUF DERSELBEN FLÄCHE, DANN FLÄCHENWECHSEL MÖGLICH a. BRACHESTREIFEN: BRACHESTREIFEN: ANLAGE DURCH FEHLENDE EINSAAT: DER AUFKOMMENDE  PFLANZENBEWUCHS IST IM ZEITRAUM VOM 01.08. BIS 31.10.  MITTELS GRUBBER, EGGE ODER BODENFRÄSE ZU ENTFERNEN, ANSONSTEN KEINE BEWIRTSCHAFTUNG.  KEIN EINSATZ VON DÜNGER UND PFLANZENSCHUTZMITTEL, KEINE NUTZUNG/MAHD IM ZEITRAUM VOM 15.03. BIS ZUM 31.07. ODER b. BLÜHSTREIFEN: BLÜHSTREIFEN: ANSAAT MIT FÜR DEN NATURRAUM TYPISCHEN BLÜHMISCHUNGEN (AUTOCHTHONES SAATGUT). AUSBRINGEN VON HÖCHSTZENS  50-70 % DER REGULÄREN SAATGUTMENGE. KEIN EINSATZ VON DÜNGER UND PFLANZENSCHUTZMITTEL. KEINE NUTZUNG/MAHD IM ZEITRAUM VOM 15.03. BIS ZUM 31.07. JÄHRLICHER PFLEGESCHNITT IM ZEITRAUM VOM 01.08. BIS 15.10. VON MIND. 50 % DER FLÄCHE (MIT JÄHRLICH WECHSELNDEM  BRACHE-BEREICH), GGF. BODENBEARBEITUNG ODER NEUANSAAT. ZEITLICHE VORGABE BEGINNEN DIE BAUMASSNAHMEN WÄHREND DER BRUTPHASE  (01.03. BIS 30.06.) MÜSSEN DIE CEF-MASSNAHMEN VOR DEM 01.03. VOLLSTÄNDIG FUNKTIONSFÄHIG SEIN. BEGINNT DER  EINGRIFF SPÄTER IM JAHR, MÜSSEN DIE CEF-MASSNAHMEN  SPÄTESTENS ZUM DARAUFFOLGENDEN 01.03. VOLLSTÄNDIG  FUNKTIONSFÄHIG SEIN.
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CEF-MASSNAHMEN WIESENSCHAFSTELZE:  ALS AUSGLEICH FÜR DEN VERLUST VON EINEM WIESENSCHAF- STELZENPAAR SIND ALS VORGEZOGENE AUSGLEICHSMASSNAHMEN LERCHENFENSTER UND ENTSPRECHENDE LEBENSRAUMSTRUKTUREN IN FORM VON MIND. 2.000 M² EXTENSIVEN BRACH- UND BLÜHSTREIFEN ANZULEGEN.  8 LERCHENFENSTER (PRO BRUTPAAR) - ANALOG BESCHREIBUNG OBEN ACKERBRACHE UND BLÜHSTREIFEN (PRO BRUTPAAR) GESAMTFLÄCHE MIND. 2.000 M² UMSETZUNG UND PFLEGE - ANALOG BESCHREIBUNG OBEN ZEITLICHE VORGABE - ANALOG BESCHREIBUNG OBEN
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DAS PLANUNGSGEBIET LIEGT VOLLSTÄNDIG IM AUSGEWIESENEN WASSERSCHUTZGEBIET HUNDERDORF (WEITERE SCHUTZZONE III A FÜR DIE BRUNNEN 4 UND 5), FESTGESETZT AM 31.08.2004 (NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME AUS DEM BAYERNATLAS)
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Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und  Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und  zu dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und zu dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und  dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und dem vorhabenbezogenen Bebauungs- und  vorhabenbezogenen Bebauungs- und vorhabenbezogenen Bebauungs- und  Bebauungs- und Bebauungs- und  und und Grünordnungsplan wurde am ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  wurde am ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB wurde am ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  am ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB am ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ................ gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB gem. § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  10 Abs. 3 HS 2 BauGB 10 Abs. 3 HS 2 BauGB  Abs. 3 HS 2 BauGB Abs. 3 HS 2 BauGB  3 HS 2 BauGB 3 HS 2 BauGB  HS 2 BauGB HS 2 BauGB  2 BauGB 2 BauGB  BauGB BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird  bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird  gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird  Der Bebauungsplan mit Begründung wird Der Bebauungsplan mit Begründung wird  Bebauungsplan mit Begründung wird Bebauungsplan mit Begründung wird  mit Begründung wird mit Begründung wird  Begründung wird Begründung wird  wird wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  Dienststunden in der Gemeinde zu Dienststunden in der Gemeinde zu  in der Gemeinde zu in der Gemeinde zu  der Gemeinde zu der Gemeinde zu  Gemeinde zu Gemeinde zu  zu zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen  Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen  bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen  und über dessen Inhalt auf Verlangen und über dessen Inhalt auf Verlangen  über dessen Inhalt auf Verlangen über dessen Inhalt auf Verlangen  dessen Inhalt auf Verlangen dessen Inhalt auf Verlangen  Inhalt auf Verlangen Inhalt auf Verlangen  auf Verlangen auf Verlangen  Verlangen Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in  gegeben. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in gegeben. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in  Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in  Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in  und Grünordnungsplan ist damit in und Grünordnungsplan ist damit in  Grünordnungsplan ist damit in Grünordnungsplan ist damit in  ist damit in ist damit in  damit in damit in  in in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 3 S. 1 und 2 sowie  3 S. 1 und 2 sowie 3 S. 1 und 2 sowie  S. 1 und 2 sowie S. 1 und 2 sowie  1 und 2 sowie 1 und 2 sowie  und 2 sowie und 2 sowie  2 sowie 2 sowie  sowie sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der  4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der  BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der  und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der  die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der  §§ 214 und 215 BauGB wurde in der §§ 214 und 215 BauGB wurde in der  214 und 215 BauGB wurde in der 214 und 215 BauGB wurde in der  und 215 BauGB wurde in der und 215 BauGB wurde in der  215 BauGB wurde in der 215 BauGB wurde in der  BauGB wurde in der BauGB wurde in der  wurde in der wurde in der  in der in der  der der Bekanntmachung hingewiesen. HUNDERDORF, den ................................................... ..................................................................................   Max Höcherl (Erster Bürgermeister)Max Höcherl (Erster Bürgermeister)
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Ausgefertigt                     HUNDERDORF, den .................................................... HUNDERDORF, den .................................................... .................................................................................... Max Höcherl (Erster Bürgermeister)
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Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes  Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes  des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes  vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes  Bebauungs- und Grünordnungsplanes Bebauungs- und Grünordnungsplanes  und Grünordnungsplanes und Grünordnungsplanes  Grünordnungsplanes Grünordnungsplanes in der Fassung vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3  der Fassung vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 der Fassung vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3  Fassung vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Fassung vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3  vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 vom 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3  27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 27.10.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3  wurde mit der Begründung gemäß § 3 wurde mit der Begründung gemäß § 3  mit der Begründung gemäß § 3 mit der Begründung gemäß § 3  der Begründung gemäß § 3 der Begründung gemäß § 3  Begründung gemäß § 3 Begründung gemäß § 3  gemäß § 3 gemäß § 3  § 3 § 3  3 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich  2 BauGB in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich 2 BauGB in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich  BauGB in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich BauGB in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich  in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich in der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich  der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich der Zeit vom .............   bis ............. öffentlich  Zeit vom .............   bis ............. öffentlich Zeit vom .............   bis ............. öffentlich  vom .............   bis ............. öffentlich vom .............   bis ............. öffentlich  .............   bis ............. öffentlich .............   bis ............. öffentlich    bis ............. öffentlich   bis ............. öffentlich  bis ............. öffentlich bis ............. öffentlich  ............. öffentlich ............. öffentlich  öffentlich öffentlich ausgelegt.  Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungs- planes in der Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und  in der Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und in der Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und  der Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und der Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und  Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und Fassung vom 27.10.2022 wurden die Behörden und  vom 27.10.2022 wurden die Behörden und vom 27.10.2022 wurden die Behörden und  27.10.2022 wurden die Behörden und 27.10.2022 wurden die Behörden und  wurden die Behörden und wurden die Behörden und  die Behörden und die Behörden und  Behörden und Behörden und  und und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit  Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit Träger öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit  öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit öffentlicher Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit  Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit Belange gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit  gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB mit   § 4 Abs. 2 BauGB mit  § 4 Abs. 2 BauGB mit § 4 Abs. 2 BauGB mit  4 Abs. 2 BauGB mit 4 Abs. 2 BauGB mit  Abs. 2 BauGB mit Abs. 2 BauGB mit  2 BauGB mit 2 BauGB mit  BauGB mit BauGB mit  mit mit Schreiben vom ............. (Fristsetzung bis .................. ) beteiligt. Die Gemeinde Hunderdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom  Gemeinde Hunderdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom Gemeinde Hunderdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom  Hunderdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom Hunderdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom  hat mit Beschluss des Gemeinderats vom hat mit Beschluss des Gemeinderats vom  mit Beschluss des Gemeinderats vom mit Beschluss des Gemeinderats vom  Beschluss des Gemeinderats vom Beschluss des Gemeinderats vom  des Gemeinderats vom des Gemeinderats vom  Gemeinderats vom Gemeinderats vom  vom vom ............. den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan  den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan  vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan  Bebauungs- und Grünordnungsplan Bebauungs- und Grünordnungsplan  und Grünordnungsplan und Grünordnungsplan  Grünordnungsplan Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung  § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung  10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung  Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung  1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung 1 BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung  BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung BauGB in der Fassung vom .............   als Satzung  in der Fassung vom .............   als Satzung in der Fassung vom .............   als Satzung  der Fassung vom .............   als Satzung der Fassung vom .............   als Satzung  Fassung vom .............   als Satzung Fassung vom .............   als Satzung  vom .............   als Satzung vom .............   als Satzung  .............   als Satzung .............   als Satzung    als Satzung   als Satzung  als Satzung als Satzung  Satzung Satzung beschlossen. HUNDERDORF, den .................................................... ................................................................................... Max Höcherl (Erster Bürgermeister)
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Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit  frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit  Öffentlichkeitsbeteiligung  gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit Öffentlichkeitsbeteiligung  gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit   gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit  gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit  § 3 Abs. 1 BauGB mit § 3 Abs. 1 BauGB mit  3 Abs. 1 BauGB mit 3 Abs. 1 BauGB mit  Abs. 1 BauGB mit Abs. 1 BauGB mit  1 BauGB mit 1 BauGB mit  BauGB mit BauGB mit  mit mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben-  Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben- Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben-  und Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben- und Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben-  Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben- Anhörung für den Vorentwurf des vorhaben-  für den Vorentwurf des vorhaben- für den Vorentwurf des vorhaben-  den Vorentwurf des vorhaben- den Vorentwurf des vorhaben-  Vorentwurf des vorhaben- Vorentwurf des vorhaben-  des vorhaben- des vorhaben-  vorhaben- vorhaben- bezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom  Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom  und Grünordnungsplanes in der Fassung vom und Grünordnungsplanes in der Fassung vom  Grünordnungsplanes in der Fassung vom Grünordnungsplanes in der Fassung vom  in der Fassung vom in der Fassung vom  der Fassung vom der Fassung vom  Fassung vom Fassung vom  vom vom 17.10.2019 hat in der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020  hat in der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020 hat in der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020  in der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020 in der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020  der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020 der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020  Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020 Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020  vom 03.02.2020 bis 03.03.2020 vom 03.02.2020 bis 03.03.2020  03.02.2020 bis 03.03.2020 03.02.2020 bis 03.03.2020  bis 03.03.2020 bis 03.03.2020  03.03.2020 03.03.2020 stattgefunden.  Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  der Behörden und sonstigen Träger der Behörden und sonstigen Träger  Behörden und sonstigen Träger Behörden und sonstigen Träger  und sonstigen Träger und sonstigen Träger  sonstigen Träger sonstigen Träger  Träger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  Belange gem. § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor- Belange gem. § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  gem. § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor- gem. § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor- § 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor- 4 Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor- Abs. 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  1 BauG für den Vorentwurf des vor- 1 BauG für den Vorentwurf des vor-  BauG für den Vorentwurf des vor- BauG für den Vorentwurf des vor-  für den Vorentwurf des vor- für den Vorentwurf des vor-  den Vorentwurf des vor- den Vorentwurf des vor-  Vorentwurf des vor- Vorentwurf des vor-  des vor- des vor-  vor- vor- habenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung  Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung  und Grünordnungsplanes in der Fassung und Grünordnungsplanes in der Fassung  Grünordnungsplanes in der Fassung Grünordnungsplanes in der Fassung  in der Fassung in der Fassung  der Fassung der Fassung  Fassung Fassung vom hat in der Zeit vom 03.02.2020 bis 03.03.2020 stattgefunden.
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